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10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

ZPO §63 Abs1 / Unterhalt notwendiger

Leitsatz

Abweisung eines Verfahrenshilfeantrags aufgrund der Einkommensverhältnisse des Antragstellers

Rechtssatz

Aus seinem Vermögensbekenntnis geht hervor, daß der nicht unterhaltsp8ichtige Einschreiter eine Pension in Höhe

von S 16.937,60 (netto) bezieht.
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